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Die Omnibusse der Europäischen Kommis-

sion – aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene 

Von Lena Gaus, LL.M., Bonn 

Beim Thema „Omnibus“ kann fast von Omniprä-

senz geredet werden: In der Politik geht es um 

die Omnibuspakete der Europäischen Union. 

Aber was ist eigentlich ein Omnibuspaket? Wel-

chen Zielen dienen diese? Und welche Auswir-

kungen haben sie für die Umwelt? 

Die Europäische Kommission führt aus, dass 

zwar wirtschaftliche, soziale und ökologische 

Ziele zu schützen seien; gleichzeitig bedürfe es 

jedoch Veränderungen zur Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit der EU. Dies soll dadurch si-

chergestellt werden, dass der Verwaltungsauf-

wand der Unternehmen erheblich verringert 

wird. Konkret soll dieser Aufwand um mindes-

tens 25 % und für kleine und mittlere Unterneh-

men um mindestens 35 % gesenkt werden.1 Da 

der Ursprung des (hohen) Verwaltungsauf-

wands oftmals in den komplexen EU-

Rechtsakten liegt, soll deren Handhabung ver-

einfacht und der mit der Rechtsumsetzung ver-

bundene Aufwand verringert werden. Verein-

facht spricht man auch von „Bürokratieabbau“.  

Das von der Europäischen Kommission ge-

wählte Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist 

der sogenannte Omnibus-Vorschlag. Hierbei 

werden mehrere Rechtsakte der EU aus einem 

Politikbereich gleichzeitig geändert. Es handelt 

sich also um ein Paket von Gesetzesänderun-

gen. Insgesamt hat die Europäische Kommis-

sion im Jahr 2025 zehn Omnibuspakete vorge-

schlagen. Weitere drei Omnibus-Pakete sind 

angekündigt.  

I. Bereits veröffentlichte Omnibuspakete 

Folgende Omnibuspakete wurde im Jahr 2025 

von der Kommission vorgeschlagen:  

➢ Omnibus-I-Paket zum CO2-

Grenzausgleichssystem (CBAM) und zur 

Nachhaltigkeit (26. Februar 2025) 

 
1 EU-Kommission, abrufbar unter: https://commission.eu-

ropa.eu/law/law-making-process/better-

Mit dem Vorschlag sollen zum einen Verpflich-

tungen für Einführer aufgehoben und verein-

facht werden. Die hierzu angenommene Verord-

nung (EU) 2025/2083 vom 8. Oktober 2025 ist 

am 20.10.2025 in Kraft getreten.  

Zum anderen soll mit dem Vorschlag die Richtli-

nie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

von Unternehmen (CSRD) und die Richtlinie 

über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im 

Bereich der Nachhaltigkeit (CSDDD) überarbei-

tet werden, um die Anforderungen an die Be-

richterstattung über ein nachhaltiges Finanzwe-

sen, die Sorgfaltspflichten im Hinblick auf Nach-

haltigkeit und die Taxonomie zu vereinfachen. 

Die hierzu angenommene Richtlinie (EU) 

2026/470 ist seit dem 16.03.2025 in Kraft; die 

angenommene Richtlinie (EU) 2025/794 ist am 

17.04.2025 in Kraft getreten.  

➢ Omnibus-II-Paket  zu Investitionspro-

grammen (26. Februar 2025) 

Der Vorschlag soll die Tätigkeit im Rahmen von 

InvestEU und des Europäischen Fonds für stra-

tegische Investitionen erleichtern. Die hierzu an-

genommene Verordnung - EU - 2025/2005 ist 

am 24.12.2025 in Kraft getreten.  

➢ Omnibus-III-Paket über die Gemein-

same Agrarpolitik (14. Mai 2025) 

Der Vorschlag soll die Komplexität und den Ver-

waltungsaufwand für Landwirte – u.a. durch Ver-

einfachung der Umweltanforderungen – und na-

tionale Verwaltungen bei der Verwaltung, Über-

wachung und Berichterstattung im Zusammen-

hang mit der GAP verringern. Die Verordnung 

(EU) 2025/2649 ist am 01.01.2026 in Kraft ge-

treten. 

➢ Omnibus-IV-Paket zu kleinen Midcap-

Unternehmen, Digitalisierung und ge-

meinsamen Spezifikationen für Pro-

dukte (21. Mai 2025) 

Die Vorschläge sollen die Kategorie der kleinen 

Midcap-Unternehmen einführen und ihnen 

regulation/simplification-and-implementation/simplifi-

cation_en?prefLang=de&etrans=de.  

https://finance.ec.europa.eu/news/omnibus-package-2025-04-01_en
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-and-implementation/simplification_en?prefLang=de&etrans=de
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-and-implementation/simplification_en?prefLang=de&etrans=de
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-and-implementation/simplification_en?prefLang=de&etrans=de
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-and-implementation/simplification_en?prefLang=de&etrans=de
https://commission.europa.eu/publications/omnibus-ii_en
https://agriculture.ec.europa.eu/overview-vision-agriculture-food/eu-actions-address-farmers-concerns_en#ref-2025-cap-simplification-and-competitiveness-package
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/simplification_en
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ermöglichen, von einigen der geringeren Anfor-

derungen für kleine und mittlere Unternehmen 

zu profitieren. Außerdem sollen Verfahren digi-

talisiert und Produktspezifikationen vereinheit-

licht werden. Die Verordnung (EU) 

2025/1561 ist am 31.07.2025 in Kraft getreten. 

➢ Omnibus-V-Paket zur Verteidigung (17. 

Juni 2025) 

Die Vorschläge sollen die EU-Vorschriften für 

die europäische Verteidigungsindustrie verein-

fachen, um Investitionen und die Konzeption, 

Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Ver-

teidigungsgütern und -technologien zu erleich-

tern.  

➢ Omnibus-VI-Paket zur chemischen In-

dustrie (8. Juli 2025) 

Mit den Vorschlägen sollen die Kosten und der 

Verwaltungsaufwand für die chemische Indust-

rie gesenkt werden. Umfasst sind Änderungen 

der CLP-Verordnung, der Kosmetik-Verordnung 

und der Düngemittelverordnung. 

➢ Omnibus-VII-Paket zur Digitalisierung 

(19. November 2025) 

Durch die Vorschläge sollen die bestehenden 

Vorschriften zu Daten, Cybersicherheit und 

künstliche Intelligenz vereinfacht werden. 

➢ Omnibus-VIII-Paket zum Umweltrecht 

(10. Dezember 2025) 

Durch die Vorschläge sollen die Umweltvor-

schriften in den Bereichen Industrieemissionen, 

Kreislaufwirtschaft, Umweltprüfungen und Geo-

daten vereinfacht werden.  

➢ Omnibus-IX-Paket zur Automobilindust-

rie (16. Dezember 2025) 

Mit dem Vorschlag sollen die technischen Anfor-

derungen und Prüfverfahren für Kraftfahrzeuge 

vereinfacht werden; die Möglichkeit der Zulas-

sung von Verbrennern bleibt auch nach 2035 

bestehen. 

➢ Omnibus-X-Paket zur Lebens- und Fut-

termittelindustrie (16. Dezember 2025) 

Der Vorschlag wird die Vorschriften und Verfah-

ren in geltenden Rechtsvorschriften der EU zu 

Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten so-

wie zu Futtermitteln, amtlichen Kontrollen und 

Tiergesundheit und Tierschutz vereinfachen. 

II. Auswirkungen im Bereich des Umwelt- 

und Naturschutzrechts 

Nachdem die Europäische Union in den vergan-

genen Jahren und insbesondere in der ersten 

von der Leyen-Kommission unter anderem mit 

dem EU Green Deal sowie dem „Fit for 55“-Pa-

ket unerlässliche, dennoch ambitionierte Um-

weltziele festgelegt hat, stellen die nun vorge-

schlagenen, und teilweise bereits angenommen 

Omnibuspakete aus Sicht des Umweltschutzes 

– und der Menschenrechte – eher einen Schritt 

zurück dar. Die unter dem Deckmantel der „Ver-

einfachung“, “Verschlankung“ oder „Bürokratie-

abbau“ vorgesehenen Änderungen schwächen 

die teilweise erst kürzlich eingeführten Anforde-

rungen an Unternehmen im Rahmen ihrer Tätig-

keiten erheblich ab.  

Dies betrifft beispielsweise die Pflicht von Unter-

nehmen nach der Richtlinie zur unternehmeri-

schen Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), 

ihre GHG-Emissionen sowie ihre Umwelt-, So-

zial- und Governance-Leistungen offenzulegen. 

Auch die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in 

Bezug auf ihre Lieferketten nach der Europäi-

schen Lieferketten-Richtlinie (CSDDD) sind be-

troffen. Dabei ist durchaus immer auch zu be-

achten, dass die Anforderungen insbesondere 

für kleine Unternehmen eine Herausforderung 

darstellen können. Ob die umfangreiche Ab-

schwächung der Anforderungen der richtige 

Weg ist, ist dennoch zweifelhaft. 

Die aus Naturschutzperspektive wohl größte 

Veränderung, die der Umweltomnibus vor-

schlägt, betrifft die Umweltprüfungen und Vorha-

benzulassungsverfahren. Umweltprüfungen sol-

len einfacher und schneller ablaufen, die Zu-

ständigkeiten sollen bei einer Ansprechperson 

gebündelt werden, die Digitalisierung des Ver-

fahrens und der Unterlagen soll umgesetzt wer-

den. Bei Projekten, die der Dekarbonisierung 

dienen, sind weitere begünstigende 

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/defence-readiness-omnibus_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/simplification-certain-requirements-and-procedures-chemical-products_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/digital-package
https://environment.ec.europa.eu/publications/simplification-administrative-burdens-environmental-legislation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3051
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/simplification-legislation_en
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Maßnahmen vorgesehen. Zwar hat ein effizien-

teres und digitaleres Verfahren durchaus posi-

tive Auswirkungen für alle Beteiligten/Interes-

sierten eines Projektzulassungsverfahrens. 

Dennoch dürfte nicht von der Hand zu weisen 

sein, dass die konkreten Vorschläge in der Pra-

xis zu Einschränkungen im Bereich des Umwelt- 

und Naturschutzes sowie der Öffentlichkeitsbe-

teiligung führen werden.  

Für erhebliche Kritik aus dem Bereich des Um-

welt- und Naturschutzes sorgte auch der „Food 

and Feed“-Omnibus, der Verpflichtungen der 

Lebens- und Futtermittelindustrie betrifft. Die 

Vereinfachungen in diesem Bereich betreffen 

unter anderem das Zulassungsverfahren für 

Pestizide. Vorgeschlagen wird eine zeitlich un-

begrenzte Zulassung der Pestizide, wodurch die 

bisher regelmäßig stattfindende regelmäßige 

wissenschaftliche Bewertung entfallen würde. 

Insgesamt werden die Verfahren und damit ver-

bundenen Anforderungen zur Zulassung ver-

schiedener Produkte erheblich vereinfach – zu-

lasten der Umwelt und Gesundheit.  

Jedenfalls für den Umwelt-Omnibus und den 

„Food and Feed“-Omnibus bleibt abzuwarten, 

wie die am Ende des Prozesses zu verabschie-

denden Rechtsakte inhaltlich aussehen, und 

welche konkreten (Verfahrens-)Veränderungen 

vorgesehen sind. Erkennbar ist jedoch bereits 

auf Grundlage der Vorschläge der Kommission: 

Der Umweltschutz (sowie der Schutz von Men-

schenrechten und der Gesundheit) ist nicht 

mehr Priorität. 

 

 

 
2 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 23. März 2026 – 

2 L 121/25.Z; vorgehend VG Halle (Saale), Urteil vom 

1. Oktober 2025 – 4 A 282/23 HAL; In § 2 Abs. 1 der 

Satzung des Vereins heißt es: „Vorrangiger Zweck des 

Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes. Die an 

diesem Ziel ausgerichtete Vereinstätigkeit befasst sich 

mit dem Beitrag, den die friedliche Nutzung der Kern-

technik für den Umweltschutz, insbesondere den 

Die „vorwiegende“ Förderung der Ziele des 

Umweltschutzes i.S.v. § 3 UmwRG  

Von Lena Gaus, LL.M., Bonn. 

– Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-

sen-Anhalt, Beschluss vom 23. März 2026 – 

2 L 121/25.Z – 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Umweltrechts-

behelfsgesetz (UmwRG) setzt die Anerkennung 

einer Vereinigung voraus, dass sie „nach ihrer 

Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vor-

wiegend die Ziele des Umweltschutzes fördert". 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-

sen-Anhalt (OVG Sachsen-Anhalt) hat das 

Merkmal anlässlich eines Streits über die Aner-

kennung eines Vereins zur Förderung der fried-

lichen Kernenergienutzung eingehend darge-

stellt.2 Das Verwaltungsgericht Halle (Saale) 

(VG Halle) wies die Klage des Vereins, mit der 

dieser die Anerkennung bezweckte, u.a. mit der 

Begründung ab, dass es an der „vorwiegenden“ 

Förderung der Ziele des Umweltschutzes fehle. 

Das OVG Sachsen-Anhalt bestätigte die 

Rechtsauffassung der Vorinstanz und lehnte 

den Antrag auf Zulassung der Berufung ab. 

Als Prüfungsmaßstab ist, wie sich bereits aus 

dem Gesetzeswortlaut ergibt, ausschließlich der 

Inhalt der Satzung in ihrer im Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung geltenden Fassung 

maßgeblich.3 Die tatsächlich entfaltete Vereins-

tätigkeit ist für die Tatbestandsprüfung des § 3 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UmwRG ohne Bedeutung.4  

An dem Vorliegen der Anforderung, dass die Tä-

tigkeit des Vereins dem Umweltschutz dient, be-

stehen laut beider Instanzen keine Zweifel. 

Denn der Umweltschutzbegriff des UmwRG ist 

unter Berücksichtigung der europarechtlichen 

und völkerrechtlichen Vorgaben weit zu verste-

hen. Er umfasst alle Schutzgüter des § 2 Abs. 1 

Schutz des Umweltmediums/Naturgutes der Luft (§ 7 

Abs. 1 Nr. 2 3. Alt. BNatSchG) und zur Abwehr der 

globalen Erwärmung, leisten kann.“ 
3 VG Halle (Saale), Urteil vom 1. Oktober 2025 – 4 A 

282/23 HAL –, Rn. 86. 
4 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 23. März 2026 – 

2 L 121/25.Z –, Rn. 20, 37. 



Recht der Natur-Schnellbrief 256 – Mai/Juni 2026 

5 

 

UVPG: Menschen, Tiere, Pflanzen, biologische 

Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, 

Landschaft und die Wechselwirkungen zwi-

schen diesen Gütern. Durch den Bezug zum 

Umweltmedium Luft und zur Abwehr der globa-

len Erwärmung verfolgt der Verein jedenfalls 

auch Ziele des Umweltschutzes.5 

Es fehlt nach Auffassung der Gerichte jedoch an 

dem Element der „vorwiegenden“ Förderung. 

Die Förderung der Umweltschutzziele ist dann 

„vorwiegend", „wenn diese Förderung nach ei-

ner insoweit eindeutigen Formulierung in der 

Satzung andere Zwecke nicht nur überwiegt, 

sondern den Hauptzweck der Vereinigung bil-

det“.6 Hauptzweck ist die Förderung des Um-

weltschutzes dann, wenn der Verein diese als 

die eigentliche, prägende Aufgabe ansieht, die 

im Zweifel gegenüber allen anderen Intentionen 

Vorrang besitzt, die mit ihr in Konflikt geraten 

könnten.7 Ob dies vorliegt, kann anhand aller 

Bestimmungen der Satzung ermittelt werden. 

Auch eine mittelbare Förderung des Umwelt-

schutzes kann das Merkmal „vorwiegend“ 

grundsätzlich erfüllen, bspw. im Falle technikori-

entierter Vereinigungen. Auch dann ist jedoch 

erforderlich, dass die Satzung keine Zweifel dar-

über lässt, ob Hauptzweck die Förderung einer 

bestimmten Technik oder des mit ihr beabsich-

tigten Umweltschutzes ist.8 Eine abstrakte Klau-

sel in der Satzung, wonach der Umweltschutz 

„stets oberste Priorität" genieße, reicht hierfür 

nicht aus, wenn sich gleichzeitig der satzungs-

mäßige Aufgabenbereich, also die Nennung der 

konkreten Aufgaben für die sich der Verein ein-

setzt, ausschließlich auf den Fortschritt von Wis-

senschaft und Technik auf dem Gebiet der Kern-

technik bezieht.9  

Anmerkung: 

Die Entscheidungen der Gerichte betreffen ein 

konfliktreiches Thema. Auch unter Umwelt- und 

Naturschützenden gibt es stark divergierende 

 
5 VG Halle (Saale), Urteil vom 1. Oktober 2025 – 4 A 

282/23 HAL –, Rn. 87. 
6 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 23. März 2026 – 

2 L 121/25.Z –, Rn. 20. 
7 A.a.O. 

Meinungen über die Nutzung von Kernenergie. 

Zwar erkennt das VG Halle an, dass internatio-

nale Gremien wie der IPCC die Kernenergie als 

kohlenstoffarme Technologie einstuft. Dies darf 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 

Tätigkeit einer Vereinigung, die sich für die 

Kernenergienutzung einsetzt, in einem erhebli-

chen Spannungsverhältnis zu anderen Schutz-

gütern stattfindet. Dies machen unter anderem 

die potenziell langanhaltenden Folgewirkungen 

von nuklearen Unfällen für sämtliche Schutzgü-

ter des § 2 Abs. 1 UVPG deutlich.10  

Unabhängig davon, ob die hohen Anforderun-

gen, die an die eine Anerkennung begehrenden 

Vereinigungen gestellt werden, kritikwürdig sind, 

dienen die Entscheidungen der Schärfung des 

Blicks für die Satzungsgestaltung: Wer mit sei-

ner Vereinstätigkeit vorwiegend Umweltschutz-

ziele fördert, muss dies in seiner Satzung zum 

Ausdruck bringen. Dabei ist nicht lediglich der 

Umweltschutz zu deklarieren. Es ist vielmehr er-

forderlich, dass dieser auch im konkreten Aufga-

benbereich, in der Konfliktregelung und ggf. in 

der Präambel und in der Vermögensanfallsbe-

stimmung als echter Hauptzweck erkennbar ist. 

Jedenfalls bei einem auf Technologieförderung 

ausgerichteten Verein reicht es nicht aus, dass 

durch die Tätigkeit auch Umweltbelange ge-

schützt werden könnten. Je stärker die Aktivitä-

ten auf die Förderung einer Technologie ausge-

richtet sind, desto klarer muss die Satzung erge-

ben, dass der Umweltschutz und nicht die Tech-

nologieförderung der tragende Zweck ist.  

 

 

 

8 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 23. März 2026 – 

2 L 121/25.Z –, Rn. 22. 
9 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 23. März 2026 – 

2 L 121/25.Z –, Rn. 21, 23. 
10 VG Halle (Saale), Urteil vom 1. Oktober 2025 – 4 A 

282/23 HAL –, Rn. 97. 
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Bekämpfung von Lichtverschmutzung – die 

landesrechtlichen Regelungen in Baden-

Württemberg, Bayern und Hessen 

Von Lena Gaus, LL.M., Bonn 

Im Fokus des Vorgehens gegen Lichtver-

schmutzung zum Schutz von Tieren und Pflan-

zen stehen heute oftmals die Regelungen des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Die-

ses enthält bspw. ausdrückliche Vorgaben zu 

lichtemittierenden Anlagen in bestimmten Ge-

bieten, s. § 23 Abs. 4 S. 1, § 24 Abs. 3 S. 2, § 25 

Abs. 3 S. 2 BNatSchG. Hohe Erwartungen wer-

den zudem an den bisher noch nicht in Kraft ge-

tretenen § 41a BNatSchG sowie die ebenfalls 

noch nicht erlassenen Rechtsverordnungen auf 

Grundlage des § 54 Abs. 4d und Abs. 6b 

BNatSchG gestellt. Das Abwarten auf den Bun-

desgesetzgeber bzw. die zuständigen Ministe-

rien auf Bundesebene ist jedoch nicht alternativ-

los. Tiere und Pflanzen können auch auf ande-

rem rechtlichen Wege vor Lichtverschmutzung 

geschützt werden. Schon heute haben die Bun-

desländer Baden-Württemberg, Bayern und 

Hessen eigene Regelungen zum Schutz vor 

Lichtimmissionen erlassen. Diese behalten 

grundsätzlich auch weiterhin ihre Wirksamkeit, 

wenn § 41a BNatSchG in Kraft tritt, denn nach § 

41a Abs. 4 BNatSchG bleiben die Vorschriften 

des Landesrechts über den Schutz vor Lichtver-

schmutzung unberührt.  

Die Regelungen in Baden-Württemberg, Bayern 

und Hessen sind teilweise unterschiedlich aus-

gestaltet. Zu den Hauptunterschieden systema-

tischer Art gehört, dass es in Bayern Vorgaben 

zum Schutz vor Licht im bayerischen Natur-

schutzgesetz und im bayerischen Immissions-

schutzgesetz11 gibt. Die Vorgaben im bayeri-

schen Naturschutzgesetz sind, ebenso wie die 

umfangreichen Vorgaben im baden-württember-

gischen Naturschutzgesetz, Teil des allgemei-

nen Schutzes von Natur und Landschaft. In 

 
11 In Bezug auf die Aufteilung der Regelungen auf das Bay-

NatSchG und das BayImSchG hat der Bayerischer Verfas-

sungsgerichtshof klargestellt, dass Art. 9 Abs. 2 BayImSchG 

trotz Verortung im Immissionsschutzrecht dem Kompetenz-

bereich des Naturschutzrechts zuzuordnen ist. Hierfür spre-

che nicht nur, dass der hauptsächliche Schutzzweck der Re-

gelung der Schutz der Insektenfauna vor negativen 

Hessen hingegen finden sich Vorgaben zum 

Schutz vor Licht ebenso im Naturschutzgesetz; 

diese sind jedoch Teil des Schutzes wildleben-

der Tier- und Pflanzenarten. Diese Unterschiede 

wirken sich auch auf die konkreten inhaltlichen 

Vorgaben und Anforderungen aus; so sieht § 35 

HeNatG neben Regelungen zum Schutz von 

Fauna und Flora vor Lichtverschmutzung auch 

Regelungen für eine insektenfreundliche Begrü-

nung von an Straßenkörper angrenzende Be-

gleitflächen im Außenbereich, Fassaden und 

Dachflächen, sowie Grundstücksfreiflächen im 

bebauten Innenbereich vor (§ 35 Abs. 8 und 

Abs. 9 HeNatG). 

Zur besseren Vergleichbarkeit und Übersicht-

lichkeit werden die landesrechtlichen Vorschrif-

ten in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen 

im Folgenden textlich und tabellarisch darge-

stellt.  

1. Vorgaben zur Beleuchtung im Allgemei-

nen 

Die Naturschutzgesetze in Baden-Württemberg 

und Bayern enthalten in § 21 Abs. 1 S. 1 und 2 

NatSchG BW bzw. Art. 11a S. 1 und 3 Bay-

NatSchG eine gleichlautende Regelung, nach 

der Eingriffe in die Insektenfauna durch künstli-

che Beleuchtung im Außenbereich zu vermei-

den sind. Ebenfalls im Außenbereich gilt, dass 

beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen – 

auch von Straßenbeleuchtungsanlagen – die 

Auswirkungen auf die Insektenfauna überprüft 

und die Ziele des Artenschutzes berücksichtigt 

werden müssen. Diese grundsätzliche Rege-

lung, beschränkt auf Beleuchtung im Außenbe-

reich (§ 35 BauGB), ist – im Unterschied zur 

hessischen Regelung – imperativer Natur. Aller-

dings legt die Formulierung („vermeiden“, „be-

rücksichtigen“) nahe, dass mit entsprechender 

Begründung Beleuchtung bzw. Beleuchtungs-

anlagen auch im Außenbereich möglich sind. 

Hier kommt es dann auf die Argumentation und 

Auswirkungen künstlichen Lichts sei, sondern auch, dass 

ähnliche Regelungen zum Schutz von Insekten vor Lichtein-

wirkungen im Bundesrecht auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG ge-

stützt bzw. im außerbayerischen Landesrecht dem Bereich 

des Naturschutzes zugeordnet wurden, siehe BayVerfGH, 

Entscheidung vom 18. Oktober 2023 – Vf. 18-VIII-19 –, 

Rn. 163 f. 
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Abwägung der Belange und Interessen im Ein-

zelfall an. 

§ 35 Abs. 1 HeNatG sieht vor, dass jede Form 

vermeidbarer Beleuchtung durch künstliches 

Licht vermieden werden soll. Vermeidbar sind in 

der Regel Beleuchtung im Außenbereich (§ 35 

BauGB), für die kein erkennbarer Beleuchtungs-

zweck vorhanden ist bzw. die deutlich über das 

erforderliche Maß hinausgeht, sowie Beleuch-

tung, die das Licht außerhalb der Bereiche lenkt, 

für die es bestimmt ist. Letzteres ist bspw. der 

Fall, wenn das Licht im montierten Zustand über 

die Nutzfläche und die Höhe des Horizonts 

strahlt und dadurch eine Fernwirkung und Auf-

hellung der direkten Umgebung verursacht. Von 

dieser Regelung können unter bestimmten Um-

ständen (erhebliches Bedürfnis) weitere tages-

zeitliche oder jahreszeitliche Ausnahmen für 

Gaststätten und Gewerbebetriebe durch die Ge-

meinden zugelassen werden (§ 35 Abs. 6 

HeNatG). Die Vielzahl an unbestimmten Rechts-

begriffen in der hessischen Regelung machen 

ihre Anwendung schwierig; auch hier sind je-

weils die konkreten Umstände des Einzelfalls 

entscheidend. 

2. Vorgaben zu Werbeanlagen, Himmels-

strahlern und Einrichtungen mit ähnli-

cher Wirkung  

Umfangreich sind die landesrechtlichen Vorga-

ben zu Werbeanlagen, Himmelsstrahlern und 

Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung. Während 

in Baden-Württemberg eine allgemeine Rege-

lung für alle drei Anlagen getroffen wird (mit je-

weils unterschiedlichen Ausnahmen), finden 

sich in Bayern und Hessen verschiedene Rege-

lungen für Werbeanlagen/Wegweiser, sowie für 

Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnli-

cher Wirkung. 

Nach dem Bayerischen Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz werden unter 

Himmelsstrahlern „gemeinhin starke Projekti-

onsscheinwerfer verstanden, deren Licht nach 

 
12 StMUV Bayern, Erste Fortschreibung der Vollzugshin-

weise zu den Änderungen des Immissionsschutzrechts 

auf-grund des Volksbegehrens zum Artenschutz und 

des Begleitgesetzes vom 22. November 2019, S. 2, 

oben in den Nachthimmel abstrahlt“. Zudem 

kann das Licht oft mehrere Kilometer weit beob-

achtet werden. Unter „Einrichtungen mit ähnli-

cher Wirkung" sind Beleuchtungsanlagen zu 

verstehen, die mit nach oben gerichtetem Licht 

und weitläufiger Sichtbarkeit Aufmerksamkeit 

erregen sollen, Schmuck- oder Werbefunktion 

erfüllen und in der freien Landschaft ähnlich stö-

rend in Erscheinung treten.“12 

Die folgende Tabelle stellt die unterschiedlichen 

Regelungen dar.  

abrufbar unter: https://www.bund-natur-

schutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/The-

men/Tiere_und_Pflanzen/Volksbegehren_Artenviel-

falt/UMS_Immissionsschutz_22-11-2019.pdf.  

https://www.bundnaturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Tiere_und_Pflanzen/Volksbegehren_Artenvielfalt/UMS_Immissionsschutz_22-11-2019.pdf
https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Tiere_und_Pflanzen/Volksbegehren_Artenvielfalt/UMS_Immissionsschutz_22-11-2019.pdf
https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Tiere_und_Pflanzen/Volksbegehren_Artenvielfalt/UMS_Immissionsschutz_22-11-2019.pdf
https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Tiere_und_Pflanzen/Volksbegehren_Artenvielfalt/UMS_Immissionsschutz_22-11-2019.pdf
https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Tiere_und_Pflanzen/Volksbegehren_Artenvielfalt/UMS_Immissionsschutz_22-11-2019.pdf


 

 

Tabelle: Übersicht über die Regelungen zu Werbeanlagen, Himmelsstrahlern und Einrichtun-

gen mit ähnlicher Wirkung 

Bun-

des-

land  

Werbeanlagen (sowie Hinweisschilder und Wegweiser) Himmelsstrahler und Einrich-

tungen mit ähnlicher Wirkung  

BW § 21 Abs. 4 NatSchG BW: 

Grundsatz: Werbeanlagen, Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind 

im Außenbereich13 unzulässig. 

Ausnahme:  

- bestimmte Werbeanlagen und Hinweisschilder, soweit diese keine erhebliche Be-
einträchtigung für Natur und Landschaft verursachen, bspw. Werbeanlagen an der 
Stätte der Leistung (§ 21 Abs. 4 S. 2 NatSchG BW) 

- bestimmte Webeanlagen, Wegweiser und Hinweisschilder bei vorheriger Anzeige 
gegenüber der Naturschutzbehörde (§ 21 Abs. 5 NatSchG BW) 

- aus wichtigem Grund (§ 21 Abs. 6 NatSchG BW) 

Ordnungswidrigkeit: § 69 Abs. 2 Nr. 1 NatSchG BW 

BY Art. 9 Abs. 2 BayImSchG:14 

Grundsatz: Im Außenbereich (§ 35 BauGB) sind beleuch-

tete oder lichtemittierende Werbeanlagen verboten.  

Ausnahme:  

- bei Bestehen eines erheblichen Bedürfnisses15 bis 

längstens 23 Uhr für Gaststätten und Gewerbebe-

triebe an der Stätte der Leistung 

Ordnungswidrigkeit: Art. 11 Abs. 1 Nr. 5 BayImSchG  

Art. 11a S. 2 BayNatSchG:16 

Grundsatz: Himmelstrahler 

und Einrichtungen mit ähnli-

cher Wirkung sind unzulässig. 

 

HE § 35 Abs. 4 HeNatG: 

Grundsatz: Im Außenbereich (§ 35 BauGB) sind beleuch-

tete oder lichtemittierende Werbeanlagen und Wegweiser 

in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr abzuschalten. 

Ausnahme (§ 35 Abs. 6 HeNatG): 

- bei Bestehen eines erheblichen Bedürfnisses für 

Gaststätten und Gewerbebetriebe 

Ordnungswidrigkeit: § 63 Abs. 1 Nr. 8 HeNatG 

§ 35 Abs. 3 HeNatG: 

Grundsatz: Himmelsstrahler 

und Einrichtungen mit ähnli-

cher Wirkung sind unzulässig. 

Ordnungswidrigkeit: § 63 

Abs. 1 Nr. 7 HeNatG  

 
13 Das bauplanungsrechtliche Verständnis des Begriffs „Außenbereich“ wird zugrunde gelegt, so VG Karlsruhe, Urteil vom 6. Mai 

2024 – 2 K 4880/23 –, Rn. 79. 
14 BayVerfGH, Entscheidung vom 18. Oktober 2023 – Vf. 18-VIII-19 –, Rn. 208: Das Verbot beleuchteter oder lichtemittierender 

Werbeanlagen im Außenbereich in Art. 9 Abs. 2 BayImSchG ist mit der Bayerischen Verfassung vereinbar.  
15 Siehe zum Vorliegen eines erheblichen Bedürfnisses BayVerfGH, Entscheidung vom 18. Oktober 2023 – Vf. 18-VIII-19 –, 

Rn. 217: Ein erhebliches Bedürfnis ist beispielsweise zu bejahen, wenn die beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlage erfor-

derlich ist, um Kunden den Weg zu – möglicherweise abgelegenen und daher ohne gut sichtbare Werbeanlagen nur schwer zu 

findenden – Betriebsstätten zu weisen; allerdings nur während der Öffnungszeiten. 
16 Ausnahmen von dem Verbot sind im BayNatSchG nicht vorgesehen; die Möglichkeit, eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG 

zu erteilen, bleibt unberührt.  



 

 

3. Vorgaben für Gebiete mit besonderem 

Schutzstatus  

Vorgaben hinsichtlich der Beleuchtung in bzw. 

auf besonders geschützte Gebiete finden sich 

nur in den Naturschutzgesetzen für Baden-

Württemberg und Bayern.  

Nach § 21 Abs. 1 S. 3 NatSchG BW können Be-

leuchtungen in Naturschutzgebieten, National-

parken, Naturdenkmalen, geschützten Land-

schaftsbestandteilen und gesetzlich geschütz-

ten Biotopen nur in Ausnahmefällen von der zu-

ständigen Naturschutzbehörde oder mit deren 

Einvernehmen genehmigt werden. Gleiches gilt 

für Beleuchtungen, die in diese Gebiete hinein-

strahlen. Ausnahmen können für Beleuchtungen 

gelten, die aus Gründen der Verkehrssicherheit 

erforderlich sind.  

Art. 11a S. 4 BayNatSchG betrifft Beleuchtun-

gen in unmittelbarer Nähe von geschützten 

Landschaftsbestandteilen und Biotopen. Diese 

sind nur in Ausnahmefällen von der zuständigen 

Behörde oder mit deren Einvernehmen zu ge-

nehmigen.  

4. Vorgaben für die Beleuchtung von Fassa-

den  

Vorgaben für die Fassadenbeleuchtung sind in 

Gesetzen aller drei Bundesländer enthalten.  

Baden-Württemberg sieht in § 21 Abs. 2 

NatSchG BW ein Verbot vor, Fassaden bauli-

cher Anlagen zu beleuchten; das Verbot gilt in 

konkret festgelegten Zeiträumen: In den Som-

mermonaten zwischen dem 1. April und dem 30. 

September gilt das Verbot ganzjährig. In den 

Wintermonaten gilt das Verbot zwischen 22 Uhr 

und 6 Uhr. Die Erteilung einer Ausnahme von 

dem Verbot kann aus Gründen der öffentlichen 

Sicherheit oder der Betriebssicherheit erforder-

lich sein, oder durch oder auf Grund einer 

Rechtsvorschrift vorgeschrieben sein. Die Na-

turschutzbehörde kann eine Ausnahme zudem 

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulassen 

(§ 21 Abs. 6 NatSchG BW).  

Anders als das baden-württembergische Verbot, 

das sich auf alle baulichen Anlagen bezieht, 

betrifft die Regelung in Art. 9 Abs. 1 BayImSchG 

lediglich die Fassaden baulicher Anlagen der öf-

fentlichen Hand.  Hier gilt ein ganzjähriges Ver-

bot zwischen 23 Uhr und der Morgendämme-

rung (30 Minuten vor Sonnenaufgang). Ausnah-

men sind auch hier aus Gründen der öffentli-

chen Sicherheit möglich, sowie wenn dies durch 

oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften vor-

geschrieben ist. Eine weitere Besonderheit liegt 

in Art. 11 Abs. 1 Nr. 5 BayImSchG: Das vorsätz-

liche oder fahrlässige Zuwiderhandeln gegen 

das Verbot der Fassadenbeleuchtung ist eine 

Ordnungswidrigkeit und mit Geldbuße bewehrt.  

Hessen sieht ein Verbot der Fassadenbeleuch-

tung – wie Bayern – nur für bauliche Anlagen der 

öffentlichen Hand vor, und beschränkt dieses 

ganzjährig auf den Zeitraum zwischen 23 Uhr 

und 6 Uhr. Neben den Ausnahmen der bayeri-

schen Regelung (öffentliche Sicherheit, durch 

oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften) 

kommt eine Ausnahme für kirchliche Bauten 

oder bauliche Anlagen, die im Denkmalverzeich-

nis als Kulturdenkmal erfasst sind, in Betracht. 

5. Vorgaben für Beleuchtungsanlagen an 

öffentlichen Straßen  

Die Anforderungen an Beleuchtungsanlagen an 

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind 

unterschiedlich detailliert.  

Die Regelung in § 21 Abs. 3 NatSchG BW diffe-

renziert zwischen seit dem 01.01.2021 neu er-

richteten Beleuchtungsanlagen , erforderlich 

werdenden Um- und Nachrüstungen und sonsti-

gen bestehenden Beleuchtungsanlagen. In den 

ersten beiden Kategorien sind Beleuchtungsan-

lagen mit einer den allgemein anerkannten Re-

geln der Technik entsprechenden insekten-

freundlichen Beleuchtung auszustatten. Ist bei 

bestehenden Beleuchtungsanlagen keine Um- 

oder Nachrüstung erforderlich, sind diese den-

noch spätestens bis zum Jahr 2030 auf eine in-

sektenfreundliche Beleuchtung um- oder nach-

zurüsten. Die Anforderungen können durch die 

Verkehrssicherheit, die öffentliche Sicherheit 

oder andere Rechtsvorschriften eigeschränkt 

sein.   
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Die hessische Regelung in § 35 Abs. 2 HeNatG 

sieht eine Pflicht zur bestimmten Gestaltung 

(möglichst geringe Anlockwirkung) lediglich im 

Falle der grundlegenden Erneuerung der Be-

leuchtungsanlagen vor. Auch hier kann die 

Pflicht aus den oben genannten Gründen einge-

schränkt sein.  

In Bayern besteht keine vergleichbare Rege-

lung.  

6. Vorgaben für das Verhältnis zu anderen 

Vorschriften  

Ausdrücklich regelt lediglich § 21 Abs. 8 

NatSchG BW das Verhältnis zwischen § 21 

NatSchG BW und anderen Bestimmungen. Vor-

schriften für geschützte Teile von Natur und 

Landschaft (§ 20 Abs. 2 BNatSchG) und für ge-

setzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) 

sind, soweit sie strengere Regelungen für die 

Errichtung der genannten Anlagen und Einrich-

tungen enthalten, vorrangig anzuwenden. Le-

diglich bei geringerem Schutzniveau findet § 21 

NatSchG BW Anwendung.  

7. Ermächtigungsgrundlage für weitere Re-

gelungen  

Die Naturschutzgesetze in Baden-Württemberg 

und Hessen sehen Ermächtigungsgrundlagen 

für den Erlass weiterer Regelungen vor.  

§ 21 Abs. 9 NatSchG BW ermächtigt die oberste 

Naturschutzbehörde (das für Naturschutz zu-

ständige Ministerium, § 57 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

NatSchG BW) zum Erlass einer Rechtsverord-

nung. Geregelt werden können die Anforderun-

gen an Beleuchtungsanlagen im Außenbereich 

hinsichtlich der Auswirkungen auf die Tierwelt, 

sowie die Zulässigkeit von Anlagen der Licht-

werbung im Außenbereich.  

§ 35 Abs. 7 HeNatG ermächtigt die Gemeinden 

zur Regelung der Begrenzung von schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Licht. Hierzu kann 

die Gemeinde für das Gemeindegebiet oder für 

 
17 VGH BW, Urteil vom 11. Dezember 2025 – 8 S 

494/24 –, Rn. 83. 

Teile des Gemeindegebiets eine Satzung erlas-

sen.  

Anforderungen an den Ausgleich für die 

Umwandlung eines Streuobstbestands 

Von Lena Gaus, LL.M., Bonn 

– Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-

berg, Urteil vom 11. Dezember 2025 – 8 S 

494/24 – 

Dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-

Württemberg (VGH BW) lag ein Normenkon-

trollantrag gegen einen Bebauungsplan zu-

grunde. Durch den Bebauungsplan sollten im 

Wesentlichen ein allgemeines Wohngebiet so-

wie öffentliche Verkehrsflächen zu dessen Er-

schließung festsetzt werden. Das betroffene Ge-

biet umfasst ein Grundstück, das bisher mit ei-

nem Wohn- und zusätzlich mit einem Atelier-

haus bebaut war und als Grünland und Obst-

baumwiese genutzt wurde. Das Gericht erklärte 

den Bebauungsplan für unwirksam und stützte 

sich dabei hauptsächlich darauf, dass es man-

gels Umwandlungsgenehmigung für eine im 

Plangebiet liegende Streuobstwiese an der Voll-

zugsfähigkeit des Bebauungsplans und damit 

an dessen städtebaulicher Erforderlichkeit (§ 1 

Abs. 3 S. 1 BauGB) fehlt.   

Ein Bebauungsplan ist dann nicht städtebaulich 

erforderlich, wenn dessen Verwirklichung auf 

absehbare Zeit rechtliche oder tatsächliche Hin-

dernisse im Weg stehen.17 Ein solches Hinder-

nis lag im konkreten Fall in der nicht genehmi-

gungsfähigen Umwandlung eines im Umweltbe-

richt festgestellten Streuobstbestands – auch 

wenn die Zerstörung infolge der Umwandlung 

nicht bereits durch das Aufstellen des Bebau-

ungsplans, sondern erst durch dessen Vollzug 

eintreten würde. Im Ergebnis ließ die Prognose 

über die Möglichkeit der Erteilung der Umwand-

lungsgenehmigung bei der Aufstellung des Be-

bauungsplans nicht den Schluss zu, dass die 

Voraussetzungen für deren Erteilung vorliegen.  
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§ 33a Abs. 1 NatSchG BW in Verbindung mit § 4 

Abs. 7 LLG BW schützt Streuobstbestände mit 

einer Mindestfläche von 1.500 m². Die Umwand-

lung eines geschützten Streuobstbestands in 

eine andere Nutzungsart darf gemäß § 33a Abs. 

2 S. 1 NatSchG BW nur mit Genehmigung erfol-

gen. Diese Genehmigung soll jedoch versagt 

werden, wenn die Erhaltung des Streuobstbe-

standes im überwiegenden öffentlichen Inte-

resse liegt, insbesondere wenn der Streuobst-

bestand für die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts oder für den Erhalt der Artenvielfalt 

von wesentlicher Bedeutung ist. Hieraus folgert 

der VGH BW, dass die Genehmigung regelmä-

ßig zu versagen und nur ausnahmsweise im Er-

messenswege erteilt werden soll, wenn beson-

ders gravierende Gründe die Umwandlung den-

noch rechtfertigen.18  

Wird eine Umwandlung genehmigt, ist diese – 

vorrangig durch eine Neupflanzung – auszuglei-

chen, § 33a Abs. 3 NatSchG BW. Eine Geneh-

migung kann nur dann rechtmäßig erteilt wer-

den, wenn die erforderliche Ausgleichsmaß-

nahme gleichzeitig festgesetzt wird.19 Der Be-

griff des Ausgleichs knüpft dabei an den des 

Bundesnaturschutzgesetzes an, wonach eine 

Beeinträchtigung dann ausgeglichen ist, wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts in gleichartiger Weise wieder-

hergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht wiederhergestellt oder neuge-

staltet ist, § 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG.  

· In qualitativer Hinsicht ist erforderlich, 

dass ein Zustand geschaffen wird, der 

dem früheren entspricht, und dass die 

gleichen biologischen Funktionen wie-

derhergestellt werden, die zerstört wur-

den.  

· In räumlicher Hinsicht ist erforderlich, 

dass sich der Ausgleich dort, wo die mit 

dem Vorhaben verbundenen Beein-

trächtigungen auftreten, auswirkt. Dies 

bedeute nicht, dass die 

 
18 VGH BW (Fn. 1), Rn. 88. 
19 VGH BW (Fn. 1), Rn. 88 mit Verweis auf VGH BW, 

Beschluss vom 16. Januar 2024 – 5 S 1641/23 –, 

Rn. 52. 

Ausgleichsmaßnahmen am Ort des Ein-

griffs erfolgen muss, sondern, dass sie 

sich dort (noch) auswirken. Es bedarf 

also eines räumlich-funktionalen Zusam-

menhangs.20  

Im entschiedenen Fall fehlte es an diesem 

räumlich-funktionalen Zusammenhang, denn 

der Ausgleich – die Umwandlung einer Wiesen-

fläche in eine Streuobstwiese – sollte auf einem 

anderen Grundstück in ca. 5 km Entfernung 

stattfinden. Nach Ansicht des VGH BW kann 

aufgrund der Distanz jedoch nicht davon ausge-

gangen werden, dass sich die Ausgleichmaß-

nahme am Ort der Beeinträchtigung noch aus-

wirkt. Denn die im Plangebiet festgestellten 

Tiere – eine Vielzahl an Vogelarten sowie Insek-

ten – würden nicht auf das Ausgleichsgrund-

stück übersiedeln.21 

 

Buchbesprechung: Rohstoffabbau und Um-

weltrecht 

Von RAin Ursula Philipp-Gerlach, Frankfurt a.M. 

Konflikte um den Abbau von Bodenschätzen ge-

hören seit Jahren zu den zentralen Herausfor-

derungen des Umwelt- und Naturschutzes. Mit 

der zunehmenden Verknappung von Rohstoffen 

verschärfen sich diese Auseinandersetzungen 

weiter. Betroffen sind nicht nur ökologisch be-

sonders wertvolle Lebensräume, sondern zu-

nehmend auch landwirtschaftliche Flächen, die 

selbst zu einer knappen Ressource geworden 

sind. Gleichzeitig erhalten politische und wirt-

schaftliche Interessen an einer möglichst umfas-

senden Rohstoffgewinnung zunehmend Ge-

wicht. Forderungen nach einer grundlegenden 

Modernisierung des Bergrechts und einer stär-

keren Berücksichtigung von Umweltbelangen in 

Genehmigungsverfahren werden zwar seit Lan-

gem diskutiert, konkrete Reformen lassen je-

doch weiterhin auf sich warten. 

20 VGH BW (Fn. 1), Rn. 91. 
21 VGH BW (Fn. 1), Rn. 93. 
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Vor diesem Hintergrund ist es für ehrenamtlich 

und hauptamtlich im Umwelt- und Naturschutz 

Engagierte wichtiger denn je, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen der Rohstoffgewinnung 

zu kennen. Einen fundierten Einstieg in die kom-

plexe Materie bietet das neu erschienene Buch 

von Michael Krichner: „Recht der Rohstoffge-

winnung – Abgrabungen, Bergbau, Nachberg-

bau, Altbergbau“ (Erich-Schmidt-Verlag, 2026). 

Das Werk richtet sich zwar in erster Linie an 

Praktikerinnen und Praktiker aus dem Bergbau-

sektor, vermittelt aber zugleich einen umfassen-

den und praxisnahen Überblick über die rechtli-

chen Grundlagen der Rohstoffgewinnung. Be-

sonders wertvoll für Umweltverbände und Bür-

gerinitiativen ist die verständliche Darstellung 

der einschlägigen Rechtsmaterien sowie ihrer 

Verknüpfungen mit dem allgemeinen Verwal-

tungsrecht und dem Europarecht. 

Das Buch gliedert sich in die drei Themenberei-

che „Rechtsgrundlagen für die Gewinnung mi-

neralischer Rohstoffe und Gase“, „Rechtliche 

Aspekte des Nachbergbaus“ sowie „Rechtliche 

Aspekte des Altbergbaus“. Den Schwerpunkt 

bildet dabei der erste Teil, in dem die maßgebli-

chen Regelungen des Bundesberggesetzes 

ebenso erläutert werden wie das Abgrabungs-

recht, das für nicht dem Bergrecht unterliegende 

Bodenschätze relevant ist. 

Wer sich in Genehmigungsverfahren, bei Stel-

lungnahmen oder im Rahmen lokaler Konflikte 

mit Rohstoffabbauvorhaben auseinandersetzt, 

findet in diesem Werk eine wertvolle Orientie-

rungshilfe und einen fundierten Überblick über 

die rechtlichen Grundlagen eines zunehmend 

bedeutsamen Themenfeldes. 

Details zum Buch: Michael Kirchner, Recht 

der Rohstoffgewinnung. Abgrabungen, 

Bergbau, Nachbergbau, Altbergbau. ESV 

Verlag, 1. Auflage 2026, ISBN: 978-3-503-

24002-9, 68,90 €. 

Jetzt anmelden! Der IDUR e.V. startet eine 

neue vierteilige Online-Schulung zum 

Thema Baurecht 

Termine:  

Alle Schulungen finden mittwochs von 17:45 bis 

19:45 Uhr online statt:  

• 20.08.2026: Grundlagen des Baupla-

nungsrechts 

• 03.09.2026: Aufstellung von Bauleitplä-

nen 

• 17.09.2026: Zwingende Rechtsvorschrif-

ten 

• 01.10.2026: Bauturbo und weitere Ände-

rungen  

Kosten: 

· IDUR-Mitglieder: 40 € pro Schulung/ 

120 € für alle vier Schulungen  

· Nicht-Mitglieder: 60 € pro Schulung/ 

180 € für alle vier Schulungen 

Anmeldung: Bitte senden Sie Ihre Anmeldung 

per E-Mail an: info@idur.de.  
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